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RS OGH 1969/4/17 5Ob21/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.04.1969

Norm

GBG §31 Abs3

Rechtssatz

Im Ausland beglaubigte Urkunden, die von der örtlich zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde beglaubigt

wurden, bedürfen keiner weiteren Beglaubigung. Es hat daher auch einer Prüfung der Frage, ob jene ausländische

Amtsperson, die die Echtheit der Unterschrift des Ausstellers beglaubigte, hierzu nach den Gesetzen des

ausländischen Staates berechtigt war, zu entfallen, wenn die örtliche zuständige österreichische Vertretungsbehörde

die Unterschrift dieser Amtsperson beglaubigte.
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